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Einfärbung von Radverkehrsanlagen

• Rotmarkierung an Gefahrstellen

Roteinfärbung (farbige Ausbildung der Oberfläche) zwischen 

den Markierungen für Radverkehrsanlagen aus 

Sicherheitsgründen nur in besonderen Konfliktbereichen 

(restriktive Anwendung)

• Streckenhafte Roteinfärbung
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keine Kennzeichnung von Konfliktflächen, sondern 

Gestaltungsmerkmal (vergleichbar mit einer roten 

Pflasterung von baulichen Radwegen), z.B. bei 

Velorouten, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen (wie z.B. 

aus Münster bekannt)
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Regelgestaltung von bevorrechtigten Radverkehrsführungen 

an Kreuzungen und Einmündungen (ohne Roteinfärbung)

 Radwegfurt-Markierung

 Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ oder 

„STOP“ vor der Furt 

 bei Zweirichtungsradwegen über dem 

negativen Vorfahrtzeichen angebrachtes 

Zusatzzeichen „Radverkehr kreuzt von links 

und rechts“

 bei „STOP“ Markierung der Haltlinie vor der 

Furt 

 bei Bedarf zusätzlich Markierung von 

Radfahrersymbolen auf der Furt (ggf. mit 

Richtungspfeilen) 

Außerorts wird der Radverkehr an höher belasteten 

Einmündungen in der Regel vorfahrtrechtlich 

untergeordnet (keine Furtmarkierung, „Vorfahrt 

gewähren“ für den Radverkehr). 
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Bespiele für Roteinfärbung von Konfliktflächen 

im Kreis Warendorf:
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Beispiel für streckenhafte Roteinfärbung aus Münster



Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!
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